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Einleitung

Frühe Hilfen
Mit dem am 1. Januar 2012 in Kraft getretenen Bundeskinder-
schutzgesetz (BKiSchG) definiert der Bundesgesetzgeber Frühe 
Hilfen in dem neuen § 1 Abs. 4 des Gesetzes zur Kooperation und 
Information im Kinderschutz (KKG) erstmals per Gesetz. Danach 
ist der Kern Früher Hilfen die Vorhaltung eines möglichst früh-
zeitigen, koordinierten und multiprofessionellen Angebots im 
Hinblick auf die Entwicklung von Kindern, vor allem in den ersten 
Lebensjahren. Sie richtet sich an Mütter und Väter sowie schwangere 
Frauen und werdende Väter. Frühe Hilfen umfassen die Unterstüt-
zung der Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechts und 
ihrer Erziehungsverantwortung durch die staatliche Gemeinschaft, 
insbesondere auch Information, Beratung und Hilfe.

Frühe Hilfen sind ein wesentliches Unterstützungselement der 
staatlichen Gemeinschaft für Eltern bei der Wahrnehmung ihres 
Erziehungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung. Sie verfolgen 
das Ziel, Elternkompetenzen von Anfang an zu stärken, um die 
Entwicklung von Kindern bestmöglich zu fördern, Risiken für ihr 
Wohlergehen möglichst früh wahrzunehmen und Gefährdungen 
systematisch abzuwenden. Indem Frühe Hilfen also dazu dienen, 
insbesondere in belastenden Lebenslagen (z.B. aufgrund der psychi-
schen Erkrankung eines Elternteils, persönlicher Gewalterfahrung 
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Einleitung

der Eltern, Verschuldung oder der chronischen Erkrankung des 
Kindes) und bei geschwächten familiären Bewältigungsressour-
cen, Vernachlässigung und Misshandlung präventiv und wirksam 
vorzubeugen, sind sie Bestandteil eines weiten und umfassenden 
Verständnisses von Kinderschutz. Zielgruppe Früher Hilfen sind 
Kinder bereits während der Schwangerschaft bis zum Alter von 
etwa drei Jahren und damit auch Schwangere und werdende Väter 
sowie junge Mütter und Väter.

Kennzeichnend für Frühe Hilfen sind Angebote, die sich an alle 
(werdenden) Eltern mit ihren Kindern im Sinne der Gesundheits-
förderung richten (universelle/primäre Prävention). Darüber hinaus 
wenden sich Frühe Hilfen insbesondere an Familien in Problemlagen 
(selektive/sekundäre Prävention). Frühe Hilfen tragen in der Arbeit 
mit den Familien dazu bei, dass Risiken für das Wohlergehen und die 
Entwicklung des Kindes frühzeitig wahrgenommen und reduziert 
werden. Wenn die Hilfen nicht ausreichen, eine bereits eingetretene 
Gefährdung des Kindeswohls abzuwenden, sorgen Frühe Hilfen dafür, 
dass weitere Maßnahmen zum Schutz des Kindes ergriffen werden.

Die Erfahrungen im Aktionsprogramm des Bundes »Frühe Hilfen 
für Eltern und Kinder und soziale Frühwarnsysteme« von 2006 
bis 2010 haben gezeigt, dass es gelingen kann, auch auf Familien in 
belastenden Lebenssituationen früh zuzugehen und sie wirksam zu 
stärken. Dafür ist eine intensive Zusammenarbeit verschiedener Insti-
tutionen erforderlich. Diese notwendige Verknüpfung der Strukturen 
im Sinne von Netzwerken Früher Hilfen kann nur vor Ort wirksam 
organisiert werden und hat in den allermeisten Kommunen bereits sehr 
erfolgreich begonnen. Mit dem im Rahmen des Aktionsprogramms 
neu eingerichteten »Nationalen Zentrums Frühe Hilfen« bietet der 
Bund eine Plattform für den gezielten Wissensaustausch zum Thema. 
Kommunen und Einrichtungsträger können durch das Nationale 
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 Zentrum Frühe Hilfen beim Aus- und Aufbau von Netzwerken 
Früher Hilfen unterstützt werden (BT-Drucks. 17/6256, S. 17).

Frühe Hilfen basieren vor allem auf multiprofessioneller Koope-
ration, beziehen aber auch bürgerschaftliches Engagement und die 
Stärkung sozialer Netzwerke von Familien mit ein. Zentral für die 
praktische Umsetzung Früher Hilfen ist deshalb eine enge Vernet-
zung und Kooperation von Institutionen und Angeboten aus den 
Bereichen der Schwangerschaftsberatung, des Gesundheitswesens, 
der interdisziplinären Frühförderung, der Krippen und Kitas, der 
Kinder- und Jugendhilfe sowie weiterer sozialer Dienste. Frühe 
Hilfen haben dabei sowohl das Ziel, die flächendeckende Versor-
gung von Familien mit bedarfsgerechten Unterstützungsangeboten 
voranzutreiben, als auch die Qualität der Versorgung zu verbessern.

Zusammenarbeit aller Akteure
Das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) steht für bessere Unter-
stützungsangebote für Familien, Eltern und Kinder, für mehr Zu-
sammenarbeit der relevanten Akteure und für starke Netzwerke im 
Kinderschutz. Von Kinderärzten, Familienhebammen, Krippen, Kitas 
und Jugendämtern bis hin zu den Familiengerichten – alle wirken 
zusammen, um Risiken und Gefahren für Kinder und Jugendliche 
aktiv vorzubeugen oder diese wirksam abzuwenden.

Frühe Hilfen und Netzwerke für werdende Eltern
Das Achte Sozialgesetzbuch (SGB VIII) und das Gesetz zur Ko-
operation und Information im Kinderschutz (KKG) schaffen die 
rechtlichen Grundlagen dafür, leicht zugängliche Hilfeangebote 
für Familien vor und nach der Geburt sowie in den ersten Le-
bensjahren ihres Kindes flächendeckend und auf einem hohen 
Niveau einzuführen beziehungsweise beizubehalten. Alle wichtigen 
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Akteure im Kinderschutz – wie Jugendämter, Krippen und Kitas, 
Schulen, Gesundheitsämter, Krankenhäuser, Ärztinnen und Ärzte, 
Schwangerschaftsberatungsstellen und Polizei – werden in einem 
Kooperationsnetzwerk zusammengeführt.

Stärkung des Einsatzes von Familienhebammen
Die Bundesinitiative »Familienhebammen« wird durch die Unter-
stützung von Netzwerken Früher Hilfen erweitert.

Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen
Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen für die hauptbe-
rufliche Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder- und Jugend-
hilfe keine Personen beschäftigen oder vermitteln, die einschlägig 
vorbestraft sind. Deshalb sollen sie sich bei der Einstellung oder 
Vermittlung und in regelmäßigen Abständen von den betroffenen 
Personen ein (erweitertes) Führungszeugnis vorlegen lassen. Glei-
ches sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe für neben- oder 
ehrenamtlich tätige Personen sicherstellen. Die Träger der freien 
Jugendhilfe schließen mit den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe 
entsprechende Vereinbarungen, um die Beschäftigung einschlägig 
vorbestrafter Personen zu vermeiden.

Befugnisnorm für Berufsgeheimnisträger  
zur Informationsweitergabe an das Jugendamt
Häufig ist der Verdacht einer Kindeswohlgefährdung zuerst für 
Ärzte oder andere sogenannte Berufsgeheimnisträger erkennbar. 
Das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) bietet erstmals eine klare 
bundeseinheitliche Regelung der Befugnis kinder- und jugendnaher 
Berufsgeheimnisträger zur Weitergabe von Informationen an das 
Jugendamt, die einerseits die Vertrauensbeziehung zwischen Arzt 
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